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- Auszug -  

  

  

§ 38 a Aufgaben des Schulvorstandes   

   

(4) Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für die   

Schulordnung. Will die Gesamtkonferenz von den Entwürfen des Schulvorstandes für das 
Schulprogramm oder für die Schulordnung abweichen, so ist das Benehmen mit dem 
Schulvorstand herzustellen.   

  


